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RS OGH 1992/12/10 7Ob650/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1992

Norm

MRG §10

MRG §27

Rechtssatz

Voraussetzung für den Ersatzanspruch ist eine gewisse Dauer des Bestandverhältnisses und die tatsächliche Nutzung

durch den Mieter. Hat der Mieter durch eigene Aufwendungen eine Standardverbesserung der Wohnung

vorgenommen, die Wohnung jedoch nie benützt, so dürfen die Kosten für die Standardwohnung nicht auf den

Nachmieter überwälzt werden.
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